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Feststel lunq

Art der Feststel lung
tbr Bescheid ergeht nach § 164 Abs. I AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Festste I I ung
Unfang der Stenerbefrei ung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr, I KSIG von der Körperschaftsteuer befreit
Sie ist nach § 3 Nr. 6 GeeStG von der Gererbesteuer befreit.
Hirüeise zu ster€rbegünst i gten Zuecken
Die Körperschaft fördert l[ Slnne der §§ Sl ff. AO ausschließlich und unnlttelbar ni
folgende geneinnüt2ige Zwecke:

? - Förderung von wissenschaft und Forschung (§ 52 abs. 2 sat2 1Nr. I AO)
, - Fö.derung des öffentl lchen Gesundhei tswesens und

der öffentllchen Gesundhei tspf leSe (§ 52 Abs. 2 satz 1 Nr. 3 AO)
. - Förderung der Jugendhi lfe (§ 52 abs. 2 sat2 1Nr.4 Ao)
- - Förderung der Altenhilfe (§ 52 abs. 2 Sat2 I Nr.4 AO)
' - Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 satz 1Nr. 5 AO)
. - Förderung des Denkralschut2es und der tbnklalpfleSe (§ 52 Abs. 2 Sat2 I Nr, 6 AO)
,.- Förderung der Erziehung (§ 52 Abs. 2 satz I Nr. 7 Ao)

lr+r* Fort set zu]g siehe Seite 2 tt+at
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Hinueis zur Ausstel lung von Zurendungsbest ät i gungen
Die Körperschaft ist berechtigt' für Spenden, die ihr zur Veryendung für diese Zyecke zugewendet
we.den, Zuwendungsbest ät igungen nach antlich vorgeschr i ebenen vordruck (s 50 abs. 1 EstDV) auszu-
stellen. Dle alrtlichen Muster für die Ausstel lung steuerllcher Zuuendungsbestät i gungen stehen iI!
Internet unter https://trrw,fornulare-bfinv.de als ausfüllbare Forrulare zur Verfügung.

Die Körperschaft ist nicht berechtigt, für litgliedsbeiträge Zuwendungsbest ät i gungen nach aDtlich
vorgeschr i ebenen Vordruck (§ 50 AOs. 1 ESTDV) auszustellen, wejl Zlecke i, S, des s lob Abs. I
Satz 8 EStG geförde.t werden.

Zuwendungsbest ät igungen für Spenden und ggf. lVitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestel lt werden,
trenn das Datun dieses Freistel lungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 Ao).
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HaftwE bei rr1r icht igen zurendrngsbestät i gr,ngen und fehlverrendeten zurenduEen
ller vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zurendungsbestät i gung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zutrendungen nicht 2u den in der zutrendungsbestät igung angegebenen steuerbegünstigten
zwecken verwendet *erden, haftet für die entgangene steuer. Dabei wird die entgangene Einko[nen-
steuer oder Körperschaftsteuer nlt 30 Z, die entgangene Ge{erbesteuer pauschal nit 152 der Zuuen-
dung angeset2t (§ 10b abs. 4 EstG, § 9 abs. 3 KstG, § I Nr. 5 Gewstc).

H i nrei se zrl fapl talertragste(Erabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zun 3l .12.2025 zuflleßen, reicht für die Abstandnahne vor Kapital-
ertragsteuerabzug nach § 44a abs. 4 und 7 satz 1 Nr. 1 sorie abs, 4b satz I Nr.3 und abs. 10
sat2 i Nr. 3 ESIG dle vorlage dieses Bescheides oder die Uber lassung einer antlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheldes aus, oas Gleiche gltt bls zun o, a, Zeltpunkt für die Erstattung von
Xapitalertragsteuer nach § 44b Abs, 6 Satz I Nr, 3 ESIG durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzd i enst 1e i st ungs i nst i tut .

Die Vor lage dieses Bescheides ist unzulässig, [enn die Ert.äge in einer r i r t schaft I i chen
ceschäft sbet r i eb anfallen, für den die Befrelung von der Körperschaftsteuer ausEeschlossen ist.

Irb.-Fr. 8- 18 uhr

wei tere Infornat i onen

An[€rkulgen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahne der Steuer befre I ungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäft s führung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzant - ggf. in Rahnen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. 0le tatsächliche Geschäftsführung nuss auf die ausschließliche
und unrittetbare Erfüllung der steuerbegünst igten Zwecke gerichtet sein und die B€st i LDungen der
SatzunE beachten,
Dies russ auch künftig durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Elnnahnen und ausgab-
en, Tätigkeitsberlcht, Vernögensübers i cht rit Nacheeisen über Blldung und Entvlcklung der Rück-
lagen) nachgeriesen uerden (§ 63 aO).

Er'läuterl,rgen
Auf die anlage zu dieser Bescheid wird hingewiesen.
Dieser Festsetzung liegen Ihre (an 30.O8.2022 un 23.22123 Uhr) in authentifizierter For[ übernit-
telten Daten zugrunde.

Rectt sbehe I fsbe I ehrrhg
Die in dieser Eescheid enthattenen Verualtungsakte können rit der Einspruch angefochten rerden.
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Flnan2ant oder bei der angegebenen Außenstel le
schrlftlich einzureichen, diesen,/ dieser elektronisch zu über ltteln oder dort zur Niederschrift
2u erk I ären.
Ein Einspruch lst jedoch ausgeschlossenr soweit dieser Bescheld einen verraltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einen 2ulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder N i cht zu I assungsbeschrer de anhängig ist. In dieser Fall llird der neue
verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehe I fsver fahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen tlcnat.
sie beginnt nit Ablauf des Tages, an deD Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben rorden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief oder zustellung nittels Einschreiben durch Ubergabe gilt die Be-
kanntgabe nit den dritten Tag nach Aufgabe zur Post als besirkt' es sei denn, dass der Bescheid zu
einen späteren zeitpunkt zugegangen ist. Bei zustellung nit zustel'lungsurkunde oder nittels
Elnschreiben nit RÜckschein oder gegen Enpfangsbekennt n i s ist Tag der Eekanntgabe der Tag der
Zustellung,
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verraltungsakt be2ei chnet rerden, gegen den sich der
Einspruch richtet, Es soll angegeben rerden, inriereit der verraltungsakt angefochten yird, Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Bereisnittel angeführt f,erden.

tlatenschut zh i nrei s
Infornat ionen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Dat enschut z - Gr undveror dnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entneh[en Sie bltte der al lge einen Infor nat i onsschre I ben der Flnanzverwaltung, Dlsses
Inforlrat ionsschrei ben finden Sle unter f,rw . f I nanzant . de (unter der Rubrlk rrDatenschutz") oder
erhalten sie bei Ihren Finanzant.
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An das Hilfswerk der deutschen Leos e.V., Bleichstr. 3, 65183 Wiesbaden
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Anlage zum Freistellungsbescheid 2018 - 2020 vom 10,11.2022

Erläuterungen:

Der o.g. Verein ftirdert, neben den im Freistellungsbeschied vom l0.l 1.2022 genannten
Zwecke, noch folgende gemeinnützige Zwecke:

H ESSEN

Förderung der Erziehung. Volks- und Berul'sbildung einschließlich der
Studentenhitfe
Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder. des
Umweltschutzes. einschließlich des Klirraschutzes. des Küstenschutzes und des
Hochwasserschutzes
Förderung des Woh lfährtswesens. insbesondere der Zwecke der amtlich
anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspllege (:\ 2-l dcr tJSIDV). ihrer
Unterverbände und ihrer angeschlossenen [')inrichtungen und Anstalten
Förderung der Hilfe für politisch. rassistisch oder religiös Verfblgte; Iür
Flüchtlinge. Vertriebene. Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer,
Kriegshinterbliebene. Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene. Zivilbeschädigte
und Behinderte sowic llille für Opler von Straftaten; Förde'rung des Andenkens an
Verlblgtc. Kriegs- und Katastrophenopfer: I"örderung des Suchdienstes tür
Vermisste, Förderung der Hilf-e für Menschen, die auf Grund ihrer
geschlechtlichen ldentität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert
werden
Förderung der Rettung aus Lebensgefahr
Förderung des Feuer-, Arbeits-. Katastrophc'n- und Zivilschutzes sowie der
Unfallverhütung
Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur
und des Vö lkerve rständ ig ungsgedan kens
Förderung des Tierschutzes
Förderung der Entwicklungszusammenarbeit
Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz
Förderung der Gleic hberechtigung von Frauen und Männern
Förderung des Schutzes von Ehe und Fanrilie
Förderung der Kri m inalprävention
Förderung des Sports
Fördc.rung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung



Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen
Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der
Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Freifunks, des
Modellflugs und des Hundesports
Allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich
dieses Gesetzes
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger.
mildtäti ger und kirchlicher Zwecke


